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§ 6  Genehmigung der Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über  
die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen und über die Übertragung 
der Kompetenz für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

Die Vorlage im Überblick

Bereits 1994 trat der Kanton Glarus der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen bei. Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes über die Berufsbildung und des 
revidierten Fachhochschulgesetzes ging die Regelungskompetenz für fast alle Ausbildungen im Bereich 
Gesundheit, Soziales, Kunst auf den Bund über, was die Anpassung der Diplomanerkennungsvereinbarung 
nötig machte. Insbesondere werden folgende Bestimmungen geändert beziehungsweise aufgenommen: 
– Änderung der Rechtsschutzbestimmung für Private, 
– Grundlage für die Erhebung von Spruchgebühren für Einzelentscheide,
–  Grundlage für die von der Erziehungsdirektorenkonferenz geführte Liste über Lehrpersonen ohne 

Unterrichtsberechtigung,
–  Grundlage für ein von der Gesundheitsdirektorenkonferenz geführtes Register über Gesundheitsfach-

personen.

Zudem soll künftig der Landrat für die Zustimmung zu Änderungen der Vereinbarung kompetent sein. 

Der Landrat setzte die Vorlage infolge ihrer zeitlichen Dringlichkeit gestützt auf Artikel 89 Kantonsverfas-
sung auf den 1. Januar 2007 in Kraft. Er stimmte ihr diskussionslos zu und beantragt der Landsgemeinde, 
die Änderung zu genehmigen.

1. Ausgangslage und Gründe für die Teilrevision

Der	Kanton	Glarus	trat	der	interkantonalen	Vereinbarung	über	die	Anerkennung	von	Ausbildungsabschlüssen	
vom	18.	Februar	1993	(Diplomanerkennungsvereinbarung)	mit	Landsgemeindebeschluss	1994	bei.	Mit	dem	
Inkrafttreten	des	neuen	Bundesgesetzes	über	die	Berufsbildung	und	des	revidierten	Fachhochschulgesetzes	
ging	 die	 Regelungskompetenz	 für	 fast	 alle	 Ausbildungen	 im	 Bereich	 Gesundheit,	 Soziales,	 Kunst	 (GSK-
Bereich)	 auf	 den	 Bund	 über,	 was	 eine	 Anpassung	 der	 Diplomanerkennungsvereinbarung	 nötig	 machte.	
Zudem	kommt	der	Sozialdirektorenkonferenz	(SODK)	kein	Regelungsbedarf	bezüglich	Diplomanerkennungs-
vereinbarung	mehr	zu,	weshalb	sie	als	Beteiligte	ausscheidet.	Die	Gesundheitsdirektorenkonferenz	 (GDK)	
stimmte	der	Änderung	der	Vereinbarung	an	der	Plenarversammlung	vom	19.	Mai	2005	zu.	Am	16.	Juni	2005	
tat	dies	die	Erziehungsdirektorenkonferenz	(EDK).	Die	Kantone	sind	gehalten	das	Ratifikationsverfahren	auf	
kantonaler	Ebene	durchzuführen.

Die	 geänderte	 Vereinbarung	 bleibt	 für	 die	 Koordination	 des	 Schulwesens	 zwischen	 den	 Kantonen	 von	
elementarer	Bedeutung.	Die	Anpassungen	sind	wegen	Änderungen	im	Berufsbildungsrecht	des	Bundes	teils	
zwingend,	teils	bilden	sie	für	die	Gewährleistung	eines	guten	Schulbetriebs,	zum	Schutz	der	Lernenden	und	
für	einen	wirkungsvollen	Rechtsschutz	bei	tragbaren	Kosten	eine	gute	und	notwendige	Grundlage.	

Die	geltende	Diplomanerkennungsvereinbarung	regelt	die	gesamtschweizerische	Anerkennung	kantonaler	
und	–	 in	zweiter	Priorität	–	ausländischer	Ausbildungsabschlüsse.	Neben	den	Anpassungen	aufgrund	der	
Bundesgesetzgebung	werden	folgende	Bestimmungen	geändert	beziehungsweise	aufgenommen:	
–	 Änderung	der	Rechtsschutzbestimmung	für	Private,	
–	 Grundlage	für	die	Erhebung	von	Spruchgebühren	für	Einzelentscheide,
–	 Grundlage	für	die	von	der	EDK	geführte	Liste	über	Lehrpersonen	ohne	Unterrichtsberechtigung,
–	 	Grundlage	für	die	Einführung	eines	von	der	GDK	geführten	Registers	über	Gesundheitsfachpersonen.

2. Änderungen im Detail

Artikel 1; Zweck

In	Absatz	1	wird	der	Vereinbarungszweck	präzisiert:	Die	Liste	über	Lehrpersonen	ohne	Unterrichtsberechti-
gung	und	das	Register	über	Gesundheitsfachpersonen	sind	im	Zweckartikel	ausdrücklich	erwähnt.	Das	beim	
Vollzug	des	Personenfreizügigkeitsabkommens	Schweiz/Europäische	Union	(EU)	anzuwendende	EU-Recht	
ist	direkt	anwendbar	und	nicht	mehr	lediglich	zu	berücksichtigen	(Abs.	2).	
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Artikel 2 Absatz 2 (aufgehoben); Geltungsbereich 

Angesichts	des	beschleunigten	Wandels	der	Berufsbezeichnungen	wird	auf	eine	Aufzählung	der	Abschlüsse	
und	damit	auf	Artikel	2	Absatz	2	verzichtet.	Die	Aufzählung	der	wichtigsten	Abschlüsse	ist	aus	rechtlicher	
Sicht	nicht	notwendig.	Es	reicht,	wenn	die	Ausbildungen	z.B.	in	Chiropraktik	und	Osteopathie	im	Kommentar	
erwähnt	werden.

Artikel 3 Absätze 2 und 3; Zusammenarbeit mit dem Bund

In	Absatz	3	wird	die	Zuständigkeit	für	den	Abschluss	von	Vereinbarungen	gemäss	Artikel	1	Absatz	4	geregelt.	
Zuständig	ist	die	EDK,	welche	die	GDK	im	Bereich	Gesundheitsberufe	in	die	Verhandlungen	zum	Abschluss	
einer	Vereinbarung	einzubeziehen	hat.	In	Absatz	2	ist	der	Begriff	der	Berufsschule	der	Terminologie	gemäss	
Berufsbildungsgesetz	angepasst	und	die	Zusammenarbeit	mit	dem	Bund	bezüglich	Fachmaturität	 (Fach-
hochschulreife)	statuiert.

Artikel 4; Anerkennungsbehörde

Der	 Übergang	 der	 Berufsbildung	 im	 Gesundheitswesen	 an	 die	 Bildungsdepartemente	 bezieht	 sich	 nicht	
auf	die	Regelung	und	Anerkennung	der	Ausbildungsabschlüsse.	Gemäss	Absatz	1	anerkennt	die	GDK	die	
Ausbildungsabschlüsse	im	Gesundheitswesen.	

Artikel 5 Absätze 2 und 3; Vollzug der Vereinbarung

In	Absatz	2	ist	die	Erwähnung	der	Zusammenarbeit	mit	der	Fürsorgedirektorenkonferenz	(heute	SODK)	betref-
fend	Fragen	der	Ausbildungsabschlüsse	aufzuheben,	da	die	Zuständigkeit	im	Sozialbereich	nun	beim	Bund	
liegt	 und	 die	 SODK	 aus	 der	 Diplomanerkennungsvereinbarung	 ausscheidet.	 Der	 Begriff	 «Schweizerische	
Hochschulkonferenz»	ist	durch	«Schweizerische	Universitätskonferenz»	ersetzt	worden.	

Artikel 10; Rechtsschutz

Der	bisherige	Absatz	2	(Rechtsschutz	für	die	Kantone)	wird	zu	Absatz	1	und	bleibt	unverändert.	Es	wird	vor	
allem	der	Rechtsschutz	für	Private	verbessert,	der	den	aktuellen	Erfordernissen	nicht	mehr	genügt.	Absatz	2	
regelt	neu	das	Beschwerderecht	gegen	Entscheide	der	Anerkennungsbehörden.	Dabei	geht	es	um	die	nach-
trägliche	gesamtschweizerische	Anerkennung	kantonaler	Diplome	sowie	um	die	Anerkennung	ausländischer	
Berufsdiplome.	

Artikel 12; Kosten

Es	 wird	 eine	 gesetzliche	 Grundlage	 zur	 Gebührenerhebung	 für	 Anerkennungsentscheide	 geschaffen.	 Sie	
enthält	einen	Gebührenrahmen,	wobei	der	Vorstand	der	EDK	beziehungsweise	der	GDK	den	Gebührentarif	
festlegen	 kann.	 Die	 bisher	 von	 der	 EDK	 erhobene	 Kanzleigebühr	 deckt	 die	 Verfahrenskosten	 bei	 weitem	
nicht.

Artikel 12 a (neu); Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung

Er	gibt	die	ausdrückliche	gesetzliche	Grundlage	für	die	vom	Generalsekretariat	der	EDK	geführte	Liste	über	
Lehrpersonen	ohne	Unterrichtsberechtigung.	Aus	Gründen	der	Rechtssicherheit	und	des	Persönlichkeits-
schutzes	ist	es	zwingend	notwendig,	dass	nur	Daten	über	Personen	aufgenommen	werden,	denen	in	einem	
rechtskräftigen	 kantonalen	 Verwaltungsverfahren	 die	 Unterrichtsberechtigung	 oder	 die	 Berufsausübungs-
bewilligung	 entzogen	 wurde.	 Jede	 Anstellung	 einer	 Lehrperson	 beinhaltet	 das	 Erteilen	 einer	 Unterrichts-
berechtigung.	Diese	kann	–	aus	schwerwiegenden	Gründen	–	in	einem	«Widerrufsverfahren»	(für	das	Gebiet	
des	Kantons,	in	welchem	die	Anstellung	erfolgte)	entzogen	werden.	Der	Entzug	der	Unterrichtsberechtigung	
muss	nicht	identisch	sein	mit	dem	Entzug	der	mit	dem	Lehrdiplom	verbundenen	und	für	die	gesamte	Schweiz	
geltenden	Lehrbefugnis,	weil	diese	nur	von	demjenigen	Kanton	entzogen	werden	kann,	der	sie	erteilte.	Die	
Kantone	werden	nun	verpflichtet,	betroffene	Lehrpersonen	nach	Eintritt	der	Rechtskraft	des	entsprechenden	
Entscheides	dem	Generalsekretariat	der	EDK	zu	melden.	Diese	Meldepflicht	gilt	als	«formelle	gesetzliche	
Grundlage	für	die	Bearbeitung	von	besonders	schützenswerten	Personendaten».	Eine	solch	verpflichtende	
Rechtsgrundlage	 erlaubt	 es	 den	 Kantonen	 auch	 ohne	 Anpassung	 des	 kantonalen	 Datenschutzrechts	 die	
Meldeverpflichtung	wahrnehmen	zu	können.

Artikel 12 b (neu); Register über Gesundheitsfachpersonen

Im	bisherigen	Zuständigkeitsbereich	der	GDK	führte	das	Schweizerische	Rote	Kreuz	(SRK)	seit	langem	ein	
so	genanntes	passives	Register	über	die	in	den	nichtuniversitären	Gesundheitsberufen	erworbenen	Ausbil-
dungsabschlüsse.	 Der	 Bund	 lehnte	 es	 ab,	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 neuen	 Berufsbildungsgesetz	 ein	
solches	Register	zu	führen	und	dafür	eine	Rechtsgrundlage	zu	schaffen.	So	hat	die	GDK	im	Interesse	des	
Patientenschutzes	dieses	Register	–	ergänzt	um	Eintragungen	über	aufsichtsrechtliche	Massnahmen	wegen	
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beruflichen	Fehlverhaltens	auf	der	Grundlage	der	Diplomanerkennungsvereinbarung	–	weiterzuführen.	Daher	
wird	das	Führen	eines	Registers	über	Gesundheitsfachpersonen	geregelt	und	auf	eine	gesetzliche	Grundlage	
in	Form	des	Konkordats	gestützt.	

3. Zuständigkeit für den Beitritt

Bei	dieser	Vereinbarungsrevision	handelt	es	sich	weder	um	kleinere	Anpassungen,	noch	um	untergeordnete	
Nebenpunkte,	 sondern	es	wird	neues	Recht	gesetzt.	Da	es	 inhaltlich	nicht	um	den	Zugang	zu	Bildungs-
gängen	im	Sinne	von	Artikel	36	Bildungsgesetz	geht,	ist	dafür	die	Landsgemeinde	zuständig.	Für	die	Zukunft	
ist	jedoch	vorzusehen,	dass	über	allfällige	weitere	Anpassungen	der	Landrat	entscheiden	soll.	Die	Kompe-
tenzübertragung	im	Sinne	von	Artikel	69	Absatz	3	Kantonsverfassung	ermöglicht	rascheres	und	flexibleres	
Handeln.

4. Dringlichkeit

Weil	die	bisherige	Grundlage	für	das	Führen	eines	Registers	über	die	in	den	nichtuniversitären	Gesundheits-
berufen	erworbenen	Ausbildungsabschlüsse	mit	dem	Auslaufen	des	Vertrages	zwischen	dem	Bund,	dem	
SRK	und	der	GDK	auf	Ende	2006	wegfällt,	musste	die	Änderung	der	Diplomanerkennungsvereinbarung	am	
1.	Januar	2007	in	Kraft	gesetzt	werden.	Zudem	kann	sie	vom	Vorstand	der	EDK	erst	dann	in	Kraft	gesetzt	
werden,	wenn	sämtliche	Kantone	beigetreten	sind.	Der	Landrat	hatte	daher	den	Beitritt	im	Sinne	von	Artikel	89	
Buchstabe	 f	Kantonsverfassung	als	dringliches,	bis	zur	Landsgemeinde	geltendes	Recht	mit	Wirkung	auf	
den	1.	Januar	2007	zu	beschliessen.

5. Beratung der Vorlage im Landrat 

Der	Landrat	stimmte	der	Vorlage	diskussionslos	zu	und	setzte	sie	infolge	ihrer	zeitlichen	Dringlichkeit	gestützt	
auf	Artikel	89	Kantonsverfassung	auf	den	1.	Januar	2007	in	Kraft.	Da	es	sich	um	eine	interkantonale	Vereinba-
rung	handelt,	können	Landrat	und	Landsgemeinde	daran	keine	Änderung	vornehmen	und	sie	nur	annehmen	
oder	verwerfen.	Der	Landrat	beantragt	der	Landsgemeinde,	der	Vorlage	nachträglich	zuzustimmen.

6. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, nachstehendem Beschluss und der Vereinbarungsänderung 
zuzustimmen:

Genehmigung der Änderung der interkantonalen
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen und über die Übertragung der Kompetenz
für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

1. Die am 19. Mai 2005 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren und am 16. Juni 2005 von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren im
Einvernehmen mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren per
1. Januar 2007 beschlossene Änderung der interkantonalen Vereinbarung
vom 18. Februar 1993 über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen wird seitens des Kantons Glarus genehmigt.

2. Dem Landrat wird, gestützt auf Artikel 69 Absatz 3 Kantonsverfassung,
die Kompetenz für künftige Beschlüsse über das Konkordat betreffend
der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen übertragen.

Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
(Erlassen von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz am 19. Mai 2005
und von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz am 16. Juni 2006)

I.
Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 (neu)
1 Die Vereinbarung regelt die Anerkennung kantonaler Ausbildungs-
abschlüsse, die Führung einer Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung sowie eines Registers über Gesundheitsfachpersonen.
2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts die An-
erkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse.
4 Sie bildet die Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen
gemäss Artikel 16 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes des Bundes.

Art. 2 Abs. 2

Aufgehoben.

Art. 3 Abs. 2 und 3 (neu)
2 Die Zusammenarbeit mit dem Bund erfolgt insbesondere in den Bereichen 
a. Anerkennung der Maturität (allgemeine Hochschulreife),
b. Anerkennung der Fachmaturität im Besonderen und der Fachhochschul-

reife im Allgemeinen,
c. Anerkennung der Lehrdiplome für Berufsfachschulen,
d. Festlegung der Grundsätze für das Angebot an Diplomstudiengängen im

Fachhochschulbereich und
e. Mitsprache und Mitwirkung der Kantone in internationalen Angelegen-

heiten.
3 Die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen gemäss Artikel 1
Absatz 4 liegt bei der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK). Im Bereich der Gesundheitsberufe ist die Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) in die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung
einzubeziehen.

Art. 4
1 Anerkennungsbehörde ist die EDK. Die GDK anerkennt Ausbildungs-
abschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich, sofern nicht der Bund zuständig
ist.
Abs. 2 aufgehoben.
Abs. 3 bisher wird zu Absatz 2.

Art. 5 Abs. 2 und 3
2 Sie (die EDK) arbeitet dabei zusammen mit dem Bund und mit der Schwei-
zerischen Universitätskonferenz in allen Fragen der universitären Ausbil-
dungsabschlüsse.
3 Die GDK vollzieht die Vereinbarung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie
kann den Vollzug an Dritte übertragen; in jedem Fall obliegt ihr die Ober-
aufsicht.

Art. 10

Rechtsschutz
1 Über die Anfechtung von Reglementen und Entscheiden der Anerken-
nungsbehörden durch einen Kanton und über andere Streitigkeiten zwi-
schen den Kantonen entscheidet auf staatsrechtliche Klagen hin das Bun-
desgericht gemäss Artikel 83 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.
2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden kann von betroffenen Pri-
vaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer vom Vorstand der jeweiligen
Konferenz eingesetzten Rekurskommission schriftlich und begründet
Beschwerde erhoben werden. Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
finden sinngemäss Anwendung. Entscheide der Rekurskommissionen kön-
nen gemäss Artikel 84 Absatz 1 Buchstaben a und b des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 beim Bundesgericht
mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz regelt die Zusammensetzung und
die Organisation der Rekurskommission in einem Reglement.

Art. 12

Kosten
1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden unter Vor-
behalt der Absätze 2 und 3 von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe
der Einwohnerzahl getragen.
2 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend die nachträgliche
gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms oder die
Anerkennung ausländischer Berufsdiplome können Entscheidgebühren in
der Höhe von mindestens 100 bis höchstens 2000 Franken erhoben werden.
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand für
die Bearbeitung des Anerkennungsgesuchs.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Entscheid-
gebühren in einem Gebührenreglement fest.

Art. 12a (neu)

Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung 
1 Die EDK führt eine Liste über Lehrpersonen, denen im Rahmen eines
kantonalen Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder die Berufsaus-
übungsbewilligung entzogen wurde. Die Kantone sind verpflichtet, die Per-
sonendaten gemäss Absatz 2 dem Generalsekretariat der EDK nach
Rechtskraft des entsprechenden Entscheides mitzuteilen.
2 Die Liste enthält den Namen der Lehrperson, das Datum des Diploms oder
der Berufsausübungsbewilligung, das Datum der Entzugsverfügung, die
Entzugsbehörde und die Dauer des Entzugs gegebenenfalls das Datum des
Entzugs des Lehrdiploms. Kantonale und kommunale Behörden im Bil-
dungsbereich erhalten auf schriftliche Anfrage hin Auskunft über eine all-
fällige Eintragung, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und sich
die Anfrage auf eine bestimmte Person bezieht.
3 Den betroffenen Lehrpersonen wird vom Eintrag und von der Löschung
des Eintrags Kenntnis gegeben. Das Einsichtsrecht der betroffenen Lehr-
person ist jederzeit gewährleistet.
4 Nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberech-
tigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahrs wird der Eintrag gelöscht.
5 Betroffene Lehrpersonen können sich gegen den Listeneintrag innert 30
Tagen seit Zustellung des Eintragungsbescheides bei der Rekurskommis-
sion gemäss Artikel 10 Absatz 2 schriftlich und begründet beschweren.
6 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

Art. 12b (neu)

Register über Gesundheitsfachpersonen 
1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von in- und
ausländischen Ausbildungsabschlüssen in den im Anhang zu dieser Verein-
barung aufgeführten Gesundheitsberufen. Sie kann diese Aufgabe an Dritte
delegieren.
2 Das Zentralsekretariat der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten
Stand an.
3 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und
Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitäts-
sicherung sowie zu statistischen Zwecken.
4 Das Register enthält die Personendaten (Name, Mädchenname, Geburts-
datum und Geburtsort, Nationalität) der Diplominhaberinnen und -inhaber.
Es enthält ausserdem die Diplomart, das Datum und den Ort der Diplom-
ausstellung sowie Angaben zu allfälligen von den zuständigen Behörden
erteilten Berufsausübungsbewilligungen einschliesslich deren Erlöschen.
Entzug, Verweigerung und Änderungen der Bewilligungen sowie andere
rechtskräftige aufsichtsrechtliche Massnahmen werden unter Nennung der
verfügenden Behörde und Angabe des Verfügungsdatums im Register ein-
getragen.
5 Die für die Diplomerteilung zuständigen und die in den Kantonen mit der
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens betrauten Stellen sorgen
für die unverzügliche Übermittlung der Daten.
6 Bei Nachweis eines berechtigten Interesses werden auf schriftliche Anfrage
Auskünfte über konkrete Einträge gemäss Absatz 4 Sätze 1 und 2, insbeson-
dere an kantonale und ausländische Behörden, Krankenversicherer und
Arbeitgeber erteilt. Auskünfte über Einträge betreffend aufsichtsrechtliche
Massnahmen werden nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilli-
gungen zuständigen Behörden erteilt.
7 Für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen
wird eine Kanzleigebühr erhoben.
8 Alle Eintragungen zu einer Person werden mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres oder wenn eine Behörde deren Ableben meldet aus dem Register ent-
fernt. Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach deren
Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Berufsausübung fünf Jahre
nach deren Aufhebung im Register mit dem Vermerk «gelöscht» versehen.
Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre
nach dessen Aufhebung der Vermerk «gelöscht» angebracht.
9 Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit
gewährleistet.
10 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

II.
Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz setzt die Änderung der
Vereinbarung in Kraft, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten
sind.1) Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Anhang gemäss Artikel 12b Absatz 1
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
Osteopathinnen und Osteopathen
Pflegefachfrauen und -fachmänner
Krankenschwestern und -pfleger in allgemeiner Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in psychiatrischer Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in Kinderkrankenpflege, Wochen- und

Säuglingspflege
Krankenschwestern und -pfleger in integrierter Krankenpflege
Pflegefachfrauen und -fachmänner DN I



47

Genehmigung der Änderung der interkantonalen
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen und über die Übertragung der Kompetenz
für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

1. Die am 19. Mai 2005 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren und am 16. Juni 2005 von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren im
Einvernehmen mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren per
1. Januar 2007 beschlossene Änderung der interkantonalen Vereinbarung
vom 18. Februar 1993 über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen wird seitens des Kantons Glarus genehmigt.

2. Dem Landrat wird, gestützt auf Artikel 69 Absatz 3 Kantonsverfassung,
die Kompetenz für künftige Beschlüsse über das Konkordat betreffend
der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen übertragen.

Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
(Erlassen von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz am 19. Mai 2005
und von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz am 16. Juni 2006)

I.
Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 (neu)
1 Die Vereinbarung regelt die Anerkennung kantonaler Ausbildungs-
abschlüsse, die Führung einer Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung sowie eines Registers über Gesundheitsfachpersonen.
2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts die An-
erkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse.
4 Sie bildet die Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen
gemäss Artikel 16 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes des Bundes.

Art. 2 Abs. 2

Aufgehoben.

Art. 3 Abs. 2 und 3 (neu)
2 Die Zusammenarbeit mit dem Bund erfolgt insbesondere in den Bereichen 
a. Anerkennung der Maturität (allgemeine Hochschulreife),
b. Anerkennung der Fachmaturität im Besonderen und der Fachhochschul-

reife im Allgemeinen,
c. Anerkennung der Lehrdiplome für Berufsfachschulen,
d. Festlegung der Grundsätze für das Angebot an Diplomstudiengängen im

Fachhochschulbereich und
e. Mitsprache und Mitwirkung der Kantone in internationalen Angelegen-

heiten.
3 Die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen gemäss Artikel 1
Absatz 4 liegt bei der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK). Im Bereich der Gesundheitsberufe ist die Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) in die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung
einzubeziehen.

Art. 4
1 Anerkennungsbehörde ist die EDK. Die GDK anerkennt Ausbildungs-
abschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich, sofern nicht der Bund zuständig
ist.
Abs. 2 aufgehoben.
Abs. 3 bisher wird zu Absatz 2.

Art. 5 Abs. 2 und 3
2 Sie (die EDK) arbeitet dabei zusammen mit dem Bund und mit der Schwei-
zerischen Universitätskonferenz in allen Fragen der universitären Ausbil-
dungsabschlüsse.
3 Die GDK vollzieht die Vereinbarung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie
kann den Vollzug an Dritte übertragen; in jedem Fall obliegt ihr die Ober-
aufsicht.

Art. 10

Rechtsschutz
1 Über die Anfechtung von Reglementen und Entscheiden der Anerken-
nungsbehörden durch einen Kanton und über andere Streitigkeiten zwi-
schen den Kantonen entscheidet auf staatsrechtliche Klagen hin das Bun-
desgericht gemäss Artikel 83 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.
2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden kann von betroffenen Pri-
vaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer vom Vorstand der jeweiligen
Konferenz eingesetzten Rekurskommission schriftlich und begründet
Beschwerde erhoben werden. Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
finden sinngemäss Anwendung. Entscheide der Rekurskommissionen kön-
nen gemäss Artikel 84 Absatz 1 Buchstaben a und b des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 beim Bundesgericht
mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz regelt die Zusammensetzung und
die Organisation der Rekurskommission in einem Reglement.

Art. 12

Kosten
1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden unter Vor-
behalt der Absätze 2 und 3 von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe
der Einwohnerzahl getragen.
2 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend die nachträgliche
gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms oder die
Anerkennung ausländischer Berufsdiplome können Entscheidgebühren in
der Höhe von mindestens 100 bis höchstens 2000 Franken erhoben werden.
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand für
die Bearbeitung des Anerkennungsgesuchs.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Entscheid-
gebühren in einem Gebührenreglement fest.

Art. 12a (neu)

Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung 
1 Die EDK führt eine Liste über Lehrpersonen, denen im Rahmen eines
kantonalen Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder die Berufsaus-
übungsbewilligung entzogen wurde. Die Kantone sind verpflichtet, die Per-
sonendaten gemäss Absatz 2 dem Generalsekretariat der EDK nach
Rechtskraft des entsprechenden Entscheides mitzuteilen.
2 Die Liste enthält den Namen der Lehrperson, das Datum des Diploms oder
der Berufsausübungsbewilligung, das Datum der Entzugsverfügung, die
Entzugsbehörde und die Dauer des Entzugs gegebenenfalls das Datum des
Entzugs des Lehrdiploms. Kantonale und kommunale Behörden im Bil-
dungsbereich erhalten auf schriftliche Anfrage hin Auskunft über eine all-
fällige Eintragung, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und sich
die Anfrage auf eine bestimmte Person bezieht.
3 Den betroffenen Lehrpersonen wird vom Eintrag und von der Löschung
des Eintrags Kenntnis gegeben. Das Einsichtsrecht der betroffenen Lehr-
person ist jederzeit gewährleistet.
4 Nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberech-
tigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahrs wird der Eintrag gelöscht.
5 Betroffene Lehrpersonen können sich gegen den Listeneintrag innert 30
Tagen seit Zustellung des Eintragungsbescheides bei der Rekurskommis-
sion gemäss Artikel 10 Absatz 2 schriftlich und begründet beschweren.
6 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

Art. 12b (neu)

Register über Gesundheitsfachpersonen 
1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von in- und
ausländischen Ausbildungsabschlüssen in den im Anhang zu dieser Verein-
barung aufgeführten Gesundheitsberufen. Sie kann diese Aufgabe an Dritte
delegieren.
2 Das Zentralsekretariat der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten
Stand an.
3 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und
Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitäts-
sicherung sowie zu statistischen Zwecken.
4 Das Register enthält die Personendaten (Name, Mädchenname, Geburts-
datum und Geburtsort, Nationalität) der Diplominhaberinnen und -inhaber.
Es enthält ausserdem die Diplomart, das Datum und den Ort der Diplom-
ausstellung sowie Angaben zu allfälligen von den zuständigen Behörden
erteilten Berufsausübungsbewilligungen einschliesslich deren Erlöschen.
Entzug, Verweigerung und Änderungen der Bewilligungen sowie andere
rechtskräftige aufsichtsrechtliche Massnahmen werden unter Nennung der
verfügenden Behörde und Angabe des Verfügungsdatums im Register ein-
getragen.
5 Die für die Diplomerteilung zuständigen und die in den Kantonen mit der
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens betrauten Stellen sorgen
für die unverzügliche Übermittlung der Daten.
6 Bei Nachweis eines berechtigten Interesses werden auf schriftliche Anfrage
Auskünfte über konkrete Einträge gemäss Absatz 4 Sätze 1 und 2, insbeson-
dere an kantonale und ausländische Behörden, Krankenversicherer und
Arbeitgeber erteilt. Auskünfte über Einträge betreffend aufsichtsrechtliche
Massnahmen werden nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilli-
gungen zuständigen Behörden erteilt.
7 Für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen
wird eine Kanzleigebühr erhoben.
8 Alle Eintragungen zu einer Person werden mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres oder wenn eine Behörde deren Ableben meldet aus dem Register ent-
fernt. Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach deren
Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Berufsausübung fünf Jahre
nach deren Aufhebung im Register mit dem Vermerk «gelöscht» versehen.
Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre
nach dessen Aufhebung der Vermerk «gelöscht» angebracht.
9 Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit
gewährleistet.
10 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

II.
Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz setzt die Änderung der
Vereinbarung in Kraft, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten
sind.1) Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Anhang gemäss Artikel 12b Absatz 1
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
Osteopathinnen und Osteopathen
Pflegefachfrauen und -fachmänner
Krankenschwestern und -pfleger in allgemeiner Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in psychiatrischer Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in Kinderkrankenpflege, Wochen- und

Säuglingspflege
Krankenschwestern und -pfleger in integrierter Krankenpflege
Pflegefachfrauen und -fachmänner DN I
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Genehmigung der Änderung der interkantonalen
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen und über die Übertragung der Kompetenz
für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

1. Die am 19. Mai 2005 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren und am 16. Juni 2005 von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren im
Einvernehmen mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren per
1. Januar 2007 beschlossene Änderung der interkantonalen Vereinbarung
vom 18. Februar 1993 über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen wird seitens des Kantons Glarus genehmigt.

2. Dem Landrat wird, gestützt auf Artikel 69 Absatz 3 Kantonsverfassung,
die Kompetenz für künftige Beschlüsse über das Konkordat betreffend
der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen übertragen.

Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
(Erlassen von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz am 19. Mai 2005
und von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz am 16. Juni 2006)

I.
Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 (neu)
1 Die Vereinbarung regelt die Anerkennung kantonaler Ausbildungs-
abschlüsse, die Führung einer Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung sowie eines Registers über Gesundheitsfachpersonen.
2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts die An-
erkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse.
4 Sie bildet die Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen
gemäss Artikel 16 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes des Bundes.

Art. 2 Abs. 2

Aufgehoben.

Art. 3 Abs. 2 und 3 (neu)
2 Die Zusammenarbeit mit dem Bund erfolgt insbesondere in den Bereichen 
a. Anerkennung der Maturität (allgemeine Hochschulreife),
b. Anerkennung der Fachmaturität im Besonderen und der Fachhochschul-

reife im Allgemeinen,
c. Anerkennung der Lehrdiplome für Berufsfachschulen,
d. Festlegung der Grundsätze für das Angebot an Diplomstudiengängen im

Fachhochschulbereich und
e. Mitsprache und Mitwirkung der Kantone in internationalen Angelegen-

heiten.
3 Die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen gemäss Artikel 1
Absatz 4 liegt bei der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK). Im Bereich der Gesundheitsberufe ist die Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) in die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung
einzubeziehen.

Art. 4
1 Anerkennungsbehörde ist die EDK. Die GDK anerkennt Ausbildungs-
abschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich, sofern nicht der Bund zuständig
ist.
Abs. 2 aufgehoben.
Abs. 3 bisher wird zu Absatz 2.

Art. 5 Abs. 2 und 3
2 Sie (die EDK) arbeitet dabei zusammen mit dem Bund und mit der Schwei-
zerischen Universitätskonferenz in allen Fragen der universitären Ausbil-
dungsabschlüsse.
3 Die GDK vollzieht die Vereinbarung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie
kann den Vollzug an Dritte übertragen; in jedem Fall obliegt ihr die Ober-
aufsicht.

Art. 10

Rechtsschutz
1 Über die Anfechtung von Reglementen und Entscheiden der Anerken-
nungsbehörden durch einen Kanton und über andere Streitigkeiten zwi-
schen den Kantonen entscheidet auf staatsrechtliche Klagen hin das Bun-
desgericht gemäss Artikel 83 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.
2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden kann von betroffenen Pri-
vaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer vom Vorstand der jeweiligen
Konferenz eingesetzten Rekurskommission schriftlich und begründet
Beschwerde erhoben werden. Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
finden sinngemäss Anwendung. Entscheide der Rekurskommissionen kön-
nen gemäss Artikel 84 Absatz 1 Buchstaben a und b des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 beim Bundesgericht
mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz regelt die Zusammensetzung und
die Organisation der Rekurskommission in einem Reglement.

Art. 12

Kosten
1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden unter Vor-
behalt der Absätze 2 und 3 von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe
der Einwohnerzahl getragen.
2 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend die nachträgliche
gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms oder die
Anerkennung ausländischer Berufsdiplome können Entscheidgebühren in
der Höhe von mindestens 100 bis höchstens 2000 Franken erhoben werden.
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand für
die Bearbeitung des Anerkennungsgesuchs.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Entscheid-
gebühren in einem Gebührenreglement fest.

Art. 12a (neu)

Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung 
1 Die EDK führt eine Liste über Lehrpersonen, denen im Rahmen eines
kantonalen Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder die Berufsaus-
übungsbewilligung entzogen wurde. Die Kantone sind verpflichtet, die Per-
sonendaten gemäss Absatz 2 dem Generalsekretariat der EDK nach
Rechtskraft des entsprechenden Entscheides mitzuteilen.
2 Die Liste enthält den Namen der Lehrperson, das Datum des Diploms oder
der Berufsausübungsbewilligung, das Datum der Entzugsverfügung, die
Entzugsbehörde und die Dauer des Entzugs gegebenenfalls das Datum des
Entzugs des Lehrdiploms. Kantonale und kommunale Behörden im Bil-
dungsbereich erhalten auf schriftliche Anfrage hin Auskunft über eine all-
fällige Eintragung, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und sich
die Anfrage auf eine bestimmte Person bezieht.
3 Den betroffenen Lehrpersonen wird vom Eintrag und von der Löschung
des Eintrags Kenntnis gegeben. Das Einsichtsrecht der betroffenen Lehr-
person ist jederzeit gewährleistet.
4 Nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberech-
tigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahrs wird der Eintrag gelöscht.
5 Betroffene Lehrpersonen können sich gegen den Listeneintrag innert 30
Tagen seit Zustellung des Eintragungsbescheides bei der Rekurskommis-
sion gemäss Artikel 10 Absatz 2 schriftlich und begründet beschweren.
6 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

Art. 12b (neu)

Register über Gesundheitsfachpersonen 
1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von in- und
ausländischen Ausbildungsabschlüssen in den im Anhang zu dieser Verein-
barung aufgeführten Gesundheitsberufen. Sie kann diese Aufgabe an Dritte
delegieren.
2 Das Zentralsekretariat der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten
Stand an.
3 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und
Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitäts-
sicherung sowie zu statistischen Zwecken.
4 Das Register enthält die Personendaten (Name, Mädchenname, Geburts-
datum und Geburtsort, Nationalität) der Diplominhaberinnen und -inhaber.
Es enthält ausserdem die Diplomart, das Datum und den Ort der Diplom-
ausstellung sowie Angaben zu allfälligen von den zuständigen Behörden
erteilten Berufsausübungsbewilligungen einschliesslich deren Erlöschen.
Entzug, Verweigerung und Änderungen der Bewilligungen sowie andere
rechtskräftige aufsichtsrechtliche Massnahmen werden unter Nennung der
verfügenden Behörde und Angabe des Verfügungsdatums im Register ein-
getragen.
5 Die für die Diplomerteilung zuständigen und die in den Kantonen mit der
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens betrauten Stellen sorgen
für die unverzügliche Übermittlung der Daten.
6 Bei Nachweis eines berechtigten Interesses werden auf schriftliche Anfrage
Auskünfte über konkrete Einträge gemäss Absatz 4 Sätze 1 und 2, insbeson-
dere an kantonale und ausländische Behörden, Krankenversicherer und
Arbeitgeber erteilt. Auskünfte über Einträge betreffend aufsichtsrechtliche
Massnahmen werden nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilli-
gungen zuständigen Behörden erteilt.
7 Für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen
wird eine Kanzleigebühr erhoben.
8 Alle Eintragungen zu einer Person werden mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres oder wenn eine Behörde deren Ableben meldet aus dem Register ent-
fernt. Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach deren
Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Berufsausübung fünf Jahre
nach deren Aufhebung im Register mit dem Vermerk «gelöscht» versehen.
Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre
nach dessen Aufhebung der Vermerk «gelöscht» angebracht.
9 Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit
gewährleistet.
10 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

II.
Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz setzt die Änderung der
Vereinbarung in Kraft, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten
sind.1) Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Anhang gemäss Artikel 12b Absatz 1
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
Osteopathinnen und Osteopathen
Pflegefachfrauen und -fachmänner
Krankenschwestern und -pfleger in allgemeiner Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in psychiatrischer Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in Kinderkrankenpflege, Wochen- und

Säuglingspflege
Krankenschwestern und -pfleger in integrierter Krankenpflege
Pflegefachfrauen und -fachmänner DN IGenehmigung der Änderung der interkantonalen

Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen und über die Übertragung der Kompetenz
für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

1. Die am 19. Mai 2005 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren und am 16. Juni 2005 von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren im
Einvernehmen mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren per
1. Januar 2007 beschlossene Änderung der interkantonalen Vereinbarung
vom 18. Februar 1993 über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen wird seitens des Kantons Glarus genehmigt.

2. Dem Landrat wird, gestützt auf Artikel 69 Absatz 3 Kantonsverfassung,
die Kompetenz für künftige Beschlüsse über das Konkordat betreffend
der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen übertragen.

Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
(Erlassen von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz am 19. Mai 2005
und von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz am 16. Juni 2006)

I.
Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 (neu)
1 Die Vereinbarung regelt die Anerkennung kantonaler Ausbildungs-
abschlüsse, die Führung einer Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung sowie eines Registers über Gesundheitsfachpersonen.
2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts die An-
erkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse.
4 Sie bildet die Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen
gemäss Artikel 16 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes des Bundes.

Art. 2 Abs. 2

Aufgehoben.

Art. 3 Abs. 2 und 3 (neu)
2 Die Zusammenarbeit mit dem Bund erfolgt insbesondere in den Bereichen 
a. Anerkennung der Maturität (allgemeine Hochschulreife),
b. Anerkennung der Fachmaturität im Besonderen und der Fachhochschul-

reife im Allgemeinen,
c. Anerkennung der Lehrdiplome für Berufsfachschulen,
d. Festlegung der Grundsätze für das Angebot an Diplomstudiengängen im

Fachhochschulbereich und
e. Mitsprache und Mitwirkung der Kantone in internationalen Angelegen-

heiten.
3 Die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen gemäss Artikel 1
Absatz 4 liegt bei der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK). Im Bereich der Gesundheitsberufe ist die Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) in die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung
einzubeziehen.

Art. 4
1 Anerkennungsbehörde ist die EDK. Die GDK anerkennt Ausbildungs-
abschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich, sofern nicht der Bund zuständig
ist.
Abs. 2 aufgehoben.
Abs. 3 bisher wird zu Absatz 2.

Art. 5 Abs. 2 und 3
2 Sie (die EDK) arbeitet dabei zusammen mit dem Bund und mit der Schwei-
zerischen Universitätskonferenz in allen Fragen der universitären Ausbil-
dungsabschlüsse.
3 Die GDK vollzieht die Vereinbarung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie
kann den Vollzug an Dritte übertragen; in jedem Fall obliegt ihr die Ober-
aufsicht.

Art. 10

Rechtsschutz
1 Über die Anfechtung von Reglementen und Entscheiden der Anerken-
nungsbehörden durch einen Kanton und über andere Streitigkeiten zwi-
schen den Kantonen entscheidet auf staatsrechtliche Klagen hin das Bun-
desgericht gemäss Artikel 83 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.
2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden kann von betroffenen Pri-
vaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer vom Vorstand der jeweiligen
Konferenz eingesetzten Rekurskommission schriftlich und begründet
Beschwerde erhoben werden. Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
finden sinngemäss Anwendung. Entscheide der Rekurskommissionen kön-
nen gemäss Artikel 84 Absatz 1 Buchstaben a und b des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 beim Bundesgericht
mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz regelt die Zusammensetzung und
die Organisation der Rekurskommission in einem Reglement.

Art. 12

Kosten
1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden unter Vor-
behalt der Absätze 2 und 3 von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe
der Einwohnerzahl getragen.
2 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend die nachträgliche
gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms oder die
Anerkennung ausländischer Berufsdiplome können Entscheidgebühren in
der Höhe von mindestens 100 bis höchstens 2000 Franken erhoben werden.
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand für
die Bearbeitung des Anerkennungsgesuchs.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Entscheid-
gebühren in einem Gebührenreglement fest.

Art. 12a (neu)

Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung 
1 Die EDK führt eine Liste über Lehrpersonen, denen im Rahmen eines
kantonalen Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder die Berufsaus-
übungsbewilligung entzogen wurde. Die Kantone sind verpflichtet, die Per-
sonendaten gemäss Absatz 2 dem Generalsekretariat der EDK nach
Rechtskraft des entsprechenden Entscheides mitzuteilen.
2 Die Liste enthält den Namen der Lehrperson, das Datum des Diploms oder
der Berufsausübungsbewilligung, das Datum der Entzugsverfügung, die
Entzugsbehörde und die Dauer des Entzugs gegebenenfalls das Datum des
Entzugs des Lehrdiploms. Kantonale und kommunale Behörden im Bil-
dungsbereich erhalten auf schriftliche Anfrage hin Auskunft über eine all-
fällige Eintragung, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und sich
die Anfrage auf eine bestimmte Person bezieht.
3 Den betroffenen Lehrpersonen wird vom Eintrag und von der Löschung
des Eintrags Kenntnis gegeben. Das Einsichtsrecht der betroffenen Lehr-
person ist jederzeit gewährleistet.
4 Nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberech-
tigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahrs wird der Eintrag gelöscht.
5 Betroffene Lehrpersonen können sich gegen den Listeneintrag innert 30
Tagen seit Zustellung des Eintragungsbescheides bei der Rekurskommis-
sion gemäss Artikel 10 Absatz 2 schriftlich und begründet beschweren.
6 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

Art. 12b (neu)

Register über Gesundheitsfachpersonen 
1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von in- und
ausländischen Ausbildungsabschlüssen in den im Anhang zu dieser Verein-
barung aufgeführten Gesundheitsberufen. Sie kann diese Aufgabe an Dritte
delegieren.
2 Das Zentralsekretariat der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten
Stand an.
3 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und
Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitäts-
sicherung sowie zu statistischen Zwecken.
4 Das Register enthält die Personendaten (Name, Mädchenname, Geburts-
datum und Geburtsort, Nationalität) der Diplominhaberinnen und -inhaber.
Es enthält ausserdem die Diplomart, das Datum und den Ort der Diplom-
ausstellung sowie Angaben zu allfälligen von den zuständigen Behörden
erteilten Berufsausübungsbewilligungen einschliesslich deren Erlöschen.
Entzug, Verweigerung und Änderungen der Bewilligungen sowie andere
rechtskräftige aufsichtsrechtliche Massnahmen werden unter Nennung der
verfügenden Behörde und Angabe des Verfügungsdatums im Register ein-
getragen.
5 Die für die Diplomerteilung zuständigen und die in den Kantonen mit der
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens betrauten Stellen sorgen
für die unverzügliche Übermittlung der Daten.
6 Bei Nachweis eines berechtigten Interesses werden auf schriftliche Anfrage
Auskünfte über konkrete Einträge gemäss Absatz 4 Sätze 1 und 2, insbeson-
dere an kantonale und ausländische Behörden, Krankenversicherer und
Arbeitgeber erteilt. Auskünfte über Einträge betreffend aufsichtsrechtliche
Massnahmen werden nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilli-
gungen zuständigen Behörden erteilt.
7 Für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen
wird eine Kanzleigebühr erhoben.
8 Alle Eintragungen zu einer Person werden mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres oder wenn eine Behörde deren Ableben meldet aus dem Register ent-
fernt. Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach deren
Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Berufsausübung fünf Jahre
nach deren Aufhebung im Register mit dem Vermerk «gelöscht» versehen.
Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre
nach dessen Aufhebung der Vermerk «gelöscht» angebracht.
9 Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit
gewährleistet.
10 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

II.
Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz setzt die Änderung der
Vereinbarung in Kraft, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten
sind.1) Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Anhang gemäss Artikel 12b Absatz 1
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
Osteopathinnen und Osteopathen
Pflegefachfrauen und -fachmänner
Krankenschwestern und -pfleger in allgemeiner Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in psychiatrischer Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in Kinderkrankenpflege, Wochen- und

Säuglingspflege
Krankenschwestern und -pfleger in integrierter Krankenpflege
Pflegefachfrauen und -fachmänner DN I
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Genehmigung der Änderung der interkantonalen
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen und über die Übertragung der Kompetenz
für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

1. Die am 19. Mai 2005 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren und am 16. Juni 2005 von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren im
Einvernehmen mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren per
1. Januar 2007 beschlossene Änderung der interkantonalen Vereinbarung
vom 18. Februar 1993 über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen wird seitens des Kantons Glarus genehmigt.

2. Dem Landrat wird, gestützt auf Artikel 69 Absatz 3 Kantonsverfassung,
die Kompetenz für künftige Beschlüsse über das Konkordat betreffend
der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen übertragen.

Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
(Erlassen von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz am 19. Mai 2005
und von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz am 16. Juni 2006)

I.
Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 (neu)
1 Die Vereinbarung regelt die Anerkennung kantonaler Ausbildungs-
abschlüsse, die Führung einer Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung sowie eines Registers über Gesundheitsfachpersonen.
2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts die An-
erkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse.
4 Sie bildet die Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen
gemäss Artikel 16 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes des Bundes.

Art. 2 Abs. 2

Aufgehoben.

Art. 3 Abs. 2 und 3 (neu)
2 Die Zusammenarbeit mit dem Bund erfolgt insbesondere in den Bereichen 
a. Anerkennung der Maturität (allgemeine Hochschulreife),
b. Anerkennung der Fachmaturität im Besonderen und der Fachhochschul-

reife im Allgemeinen,
c. Anerkennung der Lehrdiplome für Berufsfachschulen,
d. Festlegung der Grundsätze für das Angebot an Diplomstudiengängen im

Fachhochschulbereich und
e. Mitsprache und Mitwirkung der Kantone in internationalen Angelegen-

heiten.
3 Die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen gemäss Artikel 1
Absatz 4 liegt bei der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK). Im Bereich der Gesundheitsberufe ist die Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) in die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung
einzubeziehen.

Art. 4
1 Anerkennungsbehörde ist die EDK. Die GDK anerkennt Ausbildungs-
abschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich, sofern nicht der Bund zuständig
ist.
Abs. 2 aufgehoben.
Abs. 3 bisher wird zu Absatz 2.

Art. 5 Abs. 2 und 3
2 Sie (die EDK) arbeitet dabei zusammen mit dem Bund und mit der Schwei-
zerischen Universitätskonferenz in allen Fragen der universitären Ausbil-
dungsabschlüsse.
3 Die GDK vollzieht die Vereinbarung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie
kann den Vollzug an Dritte übertragen; in jedem Fall obliegt ihr die Ober-
aufsicht.

Art. 10

Rechtsschutz
1 Über die Anfechtung von Reglementen und Entscheiden der Anerken-
nungsbehörden durch einen Kanton und über andere Streitigkeiten zwi-
schen den Kantonen entscheidet auf staatsrechtliche Klagen hin das Bun-
desgericht gemäss Artikel 83 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.
2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden kann von betroffenen Pri-
vaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer vom Vorstand der jeweiligen
Konferenz eingesetzten Rekurskommission schriftlich und begründet
Beschwerde erhoben werden. Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
finden sinngemäss Anwendung. Entscheide der Rekurskommissionen kön-
nen gemäss Artikel 84 Absatz 1 Buchstaben a und b des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 beim Bundesgericht
mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz regelt die Zusammensetzung und
die Organisation der Rekurskommission in einem Reglement.

Art. 12

Kosten
1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden unter Vor-
behalt der Absätze 2 und 3 von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe
der Einwohnerzahl getragen.
2 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend die nachträgliche
gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms oder die
Anerkennung ausländischer Berufsdiplome können Entscheidgebühren in
der Höhe von mindestens 100 bis höchstens 2000 Franken erhoben werden.
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand für
die Bearbeitung des Anerkennungsgesuchs.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Entscheid-
gebühren in einem Gebührenreglement fest.

Art. 12a (neu)

Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung 
1 Die EDK führt eine Liste über Lehrpersonen, denen im Rahmen eines
kantonalen Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder die Berufsaus-
übungsbewilligung entzogen wurde. Die Kantone sind verpflichtet, die Per-
sonendaten gemäss Absatz 2 dem Generalsekretariat der EDK nach
Rechtskraft des entsprechenden Entscheides mitzuteilen.
2 Die Liste enthält den Namen der Lehrperson, das Datum des Diploms oder
der Berufsausübungsbewilligung, das Datum der Entzugsverfügung, die
Entzugsbehörde und die Dauer des Entzugs gegebenenfalls das Datum des
Entzugs des Lehrdiploms. Kantonale und kommunale Behörden im Bil-
dungsbereich erhalten auf schriftliche Anfrage hin Auskunft über eine all-
fällige Eintragung, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und sich
die Anfrage auf eine bestimmte Person bezieht.
3 Den betroffenen Lehrpersonen wird vom Eintrag und von der Löschung
des Eintrags Kenntnis gegeben. Das Einsichtsrecht der betroffenen Lehr-
person ist jederzeit gewährleistet.
4 Nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberech-
tigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahrs wird der Eintrag gelöscht.
5 Betroffene Lehrpersonen können sich gegen den Listeneintrag innert 30
Tagen seit Zustellung des Eintragungsbescheides bei der Rekurskommis-
sion gemäss Artikel 10 Absatz 2 schriftlich und begründet beschweren.
6 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

Art. 12b (neu)

Register über Gesundheitsfachpersonen 
1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von in- und
ausländischen Ausbildungsabschlüssen in den im Anhang zu dieser Verein-
barung aufgeführten Gesundheitsberufen. Sie kann diese Aufgabe an Dritte
delegieren.
2 Das Zentralsekretariat der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten
Stand an.
3 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und
Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitäts-
sicherung sowie zu statistischen Zwecken.
4 Das Register enthält die Personendaten (Name, Mädchenname, Geburts-
datum und Geburtsort, Nationalität) der Diplominhaberinnen und -inhaber.
Es enthält ausserdem die Diplomart, das Datum und den Ort der Diplom-
ausstellung sowie Angaben zu allfälligen von den zuständigen Behörden
erteilten Berufsausübungsbewilligungen einschliesslich deren Erlöschen.
Entzug, Verweigerung und Änderungen der Bewilligungen sowie andere
rechtskräftige aufsichtsrechtliche Massnahmen werden unter Nennung der
verfügenden Behörde und Angabe des Verfügungsdatums im Register ein-
getragen.
5 Die für die Diplomerteilung zuständigen und die in den Kantonen mit der
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens betrauten Stellen sorgen
für die unverzügliche Übermittlung der Daten.
6 Bei Nachweis eines berechtigten Interesses werden auf schriftliche Anfrage
Auskünfte über konkrete Einträge gemäss Absatz 4 Sätze 1 und 2, insbeson-
dere an kantonale und ausländische Behörden, Krankenversicherer und
Arbeitgeber erteilt. Auskünfte über Einträge betreffend aufsichtsrechtliche
Massnahmen werden nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilli-
gungen zuständigen Behörden erteilt.
7 Für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen
wird eine Kanzleigebühr erhoben.
8 Alle Eintragungen zu einer Person werden mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres oder wenn eine Behörde deren Ableben meldet aus dem Register ent-
fernt. Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach deren
Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Berufsausübung fünf Jahre
nach deren Aufhebung im Register mit dem Vermerk «gelöscht» versehen.
Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre
nach dessen Aufhebung der Vermerk «gelöscht» angebracht.
9 Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit
gewährleistet.
10 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

II.
Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz setzt die Änderung der
Vereinbarung in Kraft, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten
sind.1) Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Anhang gemäss Artikel 12b Absatz 1
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
Osteopathinnen und Osteopathen
Pflegefachfrauen und -fachmänner
Krankenschwestern und -pfleger in allgemeiner Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in psychiatrischer Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in Kinderkrankenpflege, Wochen- und

Säuglingspflege
Krankenschwestern und -pfleger in integrierter Krankenpflege
Pflegefachfrauen und -fachmänner DN I
Krankenpflegerinnen und -pfleger FA SRK
Gesundheitsschwestern und -pfleger
Technische Operationsfachfrauen und -fachmänner
Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter
Hebammen
Medizinische Laborantinnen und Laboranten
Podologinnen und Podologen
Medizinische Masseurinnen und Masseure
Fachleute in medizinisch-technischer Radiologie
Orthoptistinnen und Orthoptisten
Ernährungsberaterinnen und -berater
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten
Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker
Fachangestellte Gesundheit

1) Vereinbarung in Kraft getreten am 1. Januar 2007???

Genehmigung der Änderung der interkantonalen
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen und über die Übertragung der Kompetenz
für künftige Beschlüsse zu diesem Konkordat

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2007)

1. Die am 19. Mai 2005 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren und am 16. Juni 2005 von der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren im
Einvernehmen mit der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren per
1. Januar 2007 beschlossene Änderung der interkantonalen Vereinbarung
vom 18. Februar 1993 über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüs-
sen wird seitens des Kantons Glarus genehmigt.

2. Dem Landrat wird, gestützt auf Artikel 69 Absatz 3 Kantonsverfassung,
die Kompetenz für künftige Beschlüsse über das Konkordat betreffend
der interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen übertragen.

Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
(Erlassen von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz am 19. Mai 2005
und von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz am 16. Juni 2006)

I.
Die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 (neu)
1 Die Vereinbarung regelt die Anerkennung kantonaler Ausbildungs-
abschlüsse, die Führung einer Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung sowie eines Registers über Gesundheitsfachpersonen.
2 Sie regelt in Anwendung nationalen und internationalen Rechts die An-
erkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse.
4 Sie bildet die Grundlage für Vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen
gemäss Artikel 16 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes des Bundes.

Art. 2 Abs. 2

Aufgehoben.

Art. 3 Abs. 2 und 3 (neu)
2 Die Zusammenarbeit mit dem Bund erfolgt insbesondere in den Bereichen 
a. Anerkennung der Maturität (allgemeine Hochschulreife),
b. Anerkennung der Fachmaturität im Besonderen und der Fachhochschul-

reife im Allgemeinen,
c. Anerkennung der Lehrdiplome für Berufsfachschulen,
d. Festlegung der Grundsätze für das Angebot an Diplomstudiengängen im

Fachhochschulbereich und
e. Mitsprache und Mitwirkung der Kantone in internationalen Angelegen-

heiten.
3 Die Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen gemäss Artikel 1
Absatz 4 liegt bei der Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK). Im Bereich der Gesundheitsberufe ist die Gesundheitsdirekto-
renkonferenz (GDK) in die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung
einzubeziehen.

Art. 4
1 Anerkennungsbehörde ist die EDK. Die GDK anerkennt Ausbildungs-
abschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich, sofern nicht der Bund zuständig
ist.
Abs. 2 aufgehoben.
Abs. 3 bisher wird zu Absatz 2.

Art. 5 Abs. 2 und 3
2 Sie (die EDK) arbeitet dabei zusammen mit dem Bund und mit der Schwei-
zerischen Universitätskonferenz in allen Fragen der universitären Ausbil-
dungsabschlüsse.
3 Die GDK vollzieht die Vereinbarung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie
kann den Vollzug an Dritte übertragen; in jedem Fall obliegt ihr die Ober-
aufsicht.

Art. 10

Rechtsschutz
1 Über die Anfechtung von Reglementen und Entscheiden der Anerken-
nungsbehörden durch einen Kanton und über andere Streitigkeiten zwi-
schen den Kantonen entscheidet auf staatsrechtliche Klagen hin das Bun-
desgericht gemäss Artikel 83 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die
Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.
2 Gegen Entscheide der Anerkennungsbehörden kann von betroffenen Pri-
vaten binnen 30 Tagen seit Eröffnung bei einer vom Vorstand der jeweiligen
Konferenz eingesetzten Rekurskommission schriftlich und begründet
Beschwerde erhoben werden. Die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
finden sinngemäss Anwendung. Entscheide der Rekurskommissionen kön-
nen gemäss Artikel 84 Absatz 1 Buchstaben a und b des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 beim Bundesgericht
mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz regelt die Zusammensetzung und
die Organisation der Rekurskommission in einem Reglement.

Art. 12

Kosten
1 Die Kosten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden unter Vor-
behalt der Absätze 2 und 3 von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe
der Einwohnerzahl getragen.
2 Für Entscheide und Beschwerdeentscheide betreffend die nachträgliche
gesamtschweizerische Anerkennung eines kantonalen Diploms oder die
Anerkennung ausländischer Berufsdiplome können Entscheidgebühren in
der Höhe von mindestens 100 bis höchstens 2000 Franken erhoben werden.
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand für
die Bearbeitung des Anerkennungsgesuchs.
3 Der Vorstand der jeweiligen Konferenz legt die einzelnen Entscheid-
gebühren in einem Gebührenreglement fest.

Art. 12a (neu)

Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung 
1 Die EDK führt eine Liste über Lehrpersonen, denen im Rahmen eines
kantonalen Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder die Berufsaus-
übungsbewilligung entzogen wurde. Die Kantone sind verpflichtet, die Per-
sonendaten gemäss Absatz 2 dem Generalsekretariat der EDK nach
Rechtskraft des entsprechenden Entscheides mitzuteilen.
2 Die Liste enthält den Namen der Lehrperson, das Datum des Diploms oder
der Berufsausübungsbewilligung, das Datum der Entzugsverfügung, die
Entzugsbehörde und die Dauer des Entzugs gegebenenfalls das Datum des
Entzugs des Lehrdiploms. Kantonale und kommunale Behörden im Bil-
dungsbereich erhalten auf schriftliche Anfrage hin Auskunft über eine all-
fällige Eintragung, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen und sich
die Anfrage auf eine bestimmte Person bezieht.
3 Den betroffenen Lehrpersonen wird vom Eintrag und von der Löschung
des Eintrags Kenntnis gegeben. Das Einsichtsrecht der betroffenen Lehr-
person ist jederzeit gewährleistet.
4 Nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberech-
tigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahrs wird der Eintrag gelöscht.
5 Betroffene Lehrpersonen können sich gegen den Listeneintrag innert 30
Tagen seit Zustellung des Eintragungsbescheides bei der Rekurskommis-
sion gemäss Artikel 10 Absatz 2 schriftlich und begründet beschweren.
6 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

Art. 12b (neu)

Register über Gesundheitsfachpersonen 
1 Die GDK führt ein Register über die Inhaberinnen und Inhaber von in- und
ausländischen Ausbildungsabschlüssen in den im Anhang zu dieser Verein-
barung aufgeführten Gesundheitsberufen. Sie kann diese Aufgabe an Dritte
delegieren.
2 Das Zentralsekretariat der GDK passt den Anhang jeweils dem neuesten
Stand an.
3 Das Register dient dem Schutz und der Information von Patientinnen und
Patienten, der Information von in- und ausländischen Stellen, der Qualitäts-
sicherung sowie zu statistischen Zwecken.
4 Das Register enthält die Personendaten (Name, Mädchenname, Geburts-
datum und Geburtsort, Nationalität) der Diplominhaberinnen und -inhaber.
Es enthält ausserdem die Diplomart, das Datum und den Ort der Diplom-
ausstellung sowie Angaben zu allfälligen von den zuständigen Behörden
erteilten Berufsausübungsbewilligungen einschliesslich deren Erlöschen.
Entzug, Verweigerung und Änderungen der Bewilligungen sowie andere
rechtskräftige aufsichtsrechtliche Massnahmen werden unter Nennung der
verfügenden Behörde und Angabe des Verfügungsdatums im Register ein-
getragen.
5 Die für die Diplomerteilung zuständigen und die in den Kantonen mit der
Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens betrauten Stellen sorgen
für die unverzügliche Übermittlung der Daten.
6 Bei Nachweis eines berechtigten Interesses werden auf schriftliche Anfrage
Auskünfte über konkrete Einträge gemäss Absatz 4 Sätze 1 und 2, insbeson-
dere an kantonale und ausländische Behörden, Krankenversicherer und
Arbeitgeber erteilt. Auskünfte über Einträge betreffend aufsichtsrechtliche
Massnahmen werden nur den für die Erteilung von Berufsausübungsbewilli-
gungen zuständigen Behörden erteilt.
7 Für die Erteilung von Auskünften an Private und ausserkantonale Stellen
wird eine Kanzleigebühr erhoben.
8 Alle Eintragungen zu einer Person werden mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres oder wenn eine Behörde deren Ableben meldet aus dem Register ent-
fernt. Verwarnungen, Verweise und Bussen werden fünf Jahre nach deren
Anordnung, der Eintrag von Einschränkungen der Berufsausübung fünf Jahre
nach deren Aufhebung im Register mit dem Vermerk «gelöscht» versehen.
Beim Eintrag eines befristeten Berufsausübungsverbotes wird zehn Jahre
nach dessen Aufhebung der Vermerk «gelöscht» angebracht.
9 Das Einsichtsrecht der betroffenen Gesundheitsfachpersonen ist jederzeit
gewährleistet.
10 Im Übrigen finden die Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons
Bern sinngemäss Anwendung.

II.
Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz setzt die Änderung der
Vereinbarung in Kraft, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten
sind.1) Sie ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Anhang gemäss Artikel 12b Absatz 1
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren
Osteopathinnen und Osteopathen
Pflegefachfrauen und -fachmänner
Krankenschwestern und -pfleger in allgemeiner Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in psychiatrischer Krankenpflege
Krankenschwestern und -pfleger in Kinderkrankenpflege, Wochen- und

Säuglingspflege
Krankenschwestern und -pfleger in integrierter Krankenpflege
Pflegefachfrauen und -fachmänner DN I


